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EU-Fördermittel für die Region
Leader-Auswahlgremien finanzieren Klima- und Kunst-Projekte

HOHENLOHE Der Auswahlausschuss
der neuen Leader-Kulisse Limesre-
gion Hohenlohe-Heilbronn hat erst-
mals EU-Fördergeld in der Region
ausgeschüttet und dabei vier Projek-
te zur Förderung ausgewählt.

In Öhringen-Baumerlenbach
wird die Neugestaltung der Ortsmit-
te gefördert. Das Grundstück, auf
dem derzeit ein Spielplatz ist, soll in
einen Aufenthaltsort für alle Gene-
rationen verwandelt werden. Pfedel-
bach erhält eine Förderung für die
Erweiterung der Destillat-Wege, die

als touristische Lehrpfade über die
Destillatherstellung und den Obst-
bau informieren. Gefördert wird au-
ßerdem das kreisweite Projekt „Cli-
mate Hub – Erde, Wasser, Ernäh-
rung“ der Kulturstiftung Hohenlo-
he. Es soll über Kunst und Kultur ei-
nen neuen Zugang zum Thema Kli-
mawandel eröffnen. Auch das „Zun-
genspitzer-Kabarett- und Comedy-
Festival“ erhält Fördergeld und
kann damit in der nächsten Auflage
in wesentlich umfangreicherer Wei-
se stattfinden als bisher.

Strategie Auch die andere Leader-
Förderkulisse im Hohenlohekreis
war nicht untätig: Die Leader-Regi-
on Hohenlohe-Tauber hat zwei Pro-
jektanträge positiv beschieden. För-
dergeld fließt auch von dieser Seite
an das Kunstprojekt „Climate Hub“
der Kulturstiftung Hohenlohe (sie-
he oben). Darüber hinaus erhält die
Bürgerinitiative Pro Region Heil-
bronn-Franken Geld für ihre Nach-
haltigkeits-Strategie für die Region,
die sie zusammen mit Akteuren aus
Wirtschaft und Zivilgesellschaft auf
den Weg bringen möchte. Ein erstes

Themenfeld ist umweltverträgliche
Ernährung und Konsum.

Kleinprojekte Leader ist ein För-
derprojekt der EU, dessen Geld zur
Entwicklung ländlicher Räume ein-
gesetzt wird. Das Besondere ist,
dass es dezentral verteilt wird: In re-
gionalen Gebietskulissen entschei-
den extra gegründete Vereine unter
Federführung der Kommunalpoli-
tik nach festen Kriterien über die Zu-
teilung der Gelder auf Projekte. Die-
se wurden von Privatpersonen, Ver-
einen, der öffentlichen Hand oder
Firmen zur Bewerbung eingereicht.
In der Förderperiode 2023 bis 2027
treten neben klassischer Regional-
entwicklung verstärkt Klima und
Nachhaltigkeit in den Fokus.

Beide Leader-Kulissen in Hohen-
lohe, die sich jeweils über andere
Kommunen erstrecken, zusammen
aber fast das ganze Kreisgebiet abde-
cken, veröffentlichten nun Projekt-
aufrufe für das „Regionalbudget“, ein
ähnliches Programm für Kleinpro-
jekte. Infos unter leader-hohenlohe-
tauber.de/regionalbudget und limes-
region-hohenlohe-heilbronn.eu. red

Die Destillatwege erklären auch, wie der
Obstbau funktioniert. Foto: epd

Bei Kontrollen in Gaststätten etliche Verstöße entdeckt
reich der Außenbewirtschaftung
und in Bezug auf den Glücksspiel-
staatsvertrag an. Mehrere gaststät-
tenrechtliche Verstöße betrafen
Raucherschutz, Preisaushang und
Warnmelder. In zwei Gaststätten
wurden zusätzlich hygienische
Mängel beanstandet. red

berg. Dabei stellten die Einsatzkräf-
te fest, dass in zwei Lokalen die Ar-
beitsstunden des Personals nicht
richtig aufgezeichnet wurden. In
zwei Fällen wurde den Beschäftig-
ten Arbeitsentgelt vorenthalten und
veruntreut. Die Beamten zeigten au-
ßerdem jeweils zwei Verstöße im Be-

HOHENLOHE Gaststätten im mittle-
ren Kochertal haben am Donners-
tag Zoll und Polizei gemeinsam mit
dem kommunalen Ordnungsamt
und Behörden des Landratsamts.
Die Beamten besuchten sieben
Gaststätten und Spielhallen in Nie-
dernhall, Weißbach und Forchten-

Auf unsicherem Grund gebaut
MULFINGEN Landratsamt hat Baugenehmigungen für Häuser in Zaisenhausen ohne rechtskräftigen Bebauungsplan erteilt

Von unserem Redakteur
Götz Greiner

E
s klingt nicht gerade nach ei-
ner bemerkenswerter Nach-
richt: Im Baugebiet „Alten-
berg III“ in Zaisenhausen

stehen fünf Häuser. Allerdings: Ei-
gentlich hätten sie nicht gebaut wer-
den dürfen. Denn es gibt dort kei-
nen gültigen Bebauungsplan.

Die Häuslebesitzer haben nicht
schwarz gebaut. Ihre Häuser – die
zum Teil schon Jahrzehnte stehen –
sind vom Landratsamt genehmigt
worden. Dass die Rechtsgrundlage
aber immer noch fehlt, ist nun erst
aufgefallen. Und zwar als der Ge-
meinderat vor wenigen Monaten ei-
nem Bauantrag für den hintersten
Zipfel des Baugebiets sein Einver-
nehmen erteilt hat.

Nicht genehmigt Bereits im Jahr
1997 sollte der Bebauungsplan „Al-
tenberg III“ aufgestellt werden. Er
wurde aber vom Landratsamt (LRA)
nicht genehmigt: Es sei keine ord-

nungsgemäße Abwägung nach dem
Naturschutzgesetz erfolgt, heißt es
in den Gemeinderats-Unterlagen.

Bereits im selben Jahr hat das
Landratsamt aber die Baugenehmi-
gung für das erste Wohnhaus erteilt.
Die anderen Gebäude seien später
genehmigt worden, teilt Landrats-
amt-Sprecher Sascha Sprenger mit:
Zwei Bauvorhaben im Jahr 2002, ei-
nes 2008 und eines 2011 – also bis zu
14 Jahre nach der Nicht-Genehmi-
gung des Bebauungsplans. In der
Zwischenzeit wurde zwar 2009 ein
Umweltbericht nachgereicht. Aller-
dings wurde danach das Verfahren
nicht weiter verfolgt. Warum? Das
lasse sich nicht nachvollziehen, sagt
Mulfingens Bürgermeister Sören
Döffinger: „Die zu diesem Zeitpunkt
bearbeitenden Mitarbeiter sind
nicht mehr in Dienst. Notizen, Be-
gründungen oder Ähnliches liegen
nicht vor.“

„Ist der fehlende Plan bei der Ge-
nehmigung der bisherigen Bauten
nicht aufgefallen?“, fragt Gemeinde-
rat Karl-Heinz Model in der Sitzung.

„Das ist dem Landratsamt mindes-
tens genau so unangenehm“, ent-
gegnet Döffinger.

Von der Pressestelle des Land-
ratsamtes heißt es hingegen: Das
Baugesetz ermögliche, „bei hinrei-
chendem Fortschritt des Verfah-
rens ein Bauvorhaben zuzulassen“.
Es sei davon ausgegangen worden,
dass das Verfahren ohne Verzug
weitergeführt werde. Selbst 2011
habe man noch damit gerechnet,

dass der „Bebauungsplan durch die
Gemeinde weitergeführt, bezie-
hungsweise zum Abschluss ge-
bracht wird.“ Inzwischen sind die
gemachten Vorarbeiten für den Be-
bauungsplan nicht mehr brauchbar,
so Döffinger. Das Verfahren könne
nicht weiterbetrieben werden. Wie
viel Geld die Gemeinde bisher inves-
tiert habe, könne er nicht sagen.

Rechtssicherheit Für die Bauher-
ren, deren Vorhaben vor einigen
Monaten noch unter der Leitung
von Döffingers Vorgänger Robert
Böhnel im Rat vorgestellt wurde, be-
deutet das: warten. „Wir haben kei-
nen Verfahrensstand, mit dem mög-
liche Baugesuche genehmigt wer-
den können“, so Hauptamtsleiterin
Angelika Fitzgerald. Das LRA erteilt
also nun keine Baugenehmigung
mehr. Das bedeute auch, dass ein
Teil der Eigentümer in der Straße
derzeit keine baulichen Verände-
rungen an den Häusern machen
dürfen, so Döffinger. Und: „Wir
müssen den Wert der Grundstücke

erhalten“, sagt der Bürgermeister
dazu in der Sitzung, denn zum Teil
seien sie schon als Bauplätze ver-
kauft. Aber wie sollen sie bebaut
werden können? Das LRA hat der
Gemeinde nun vorgeschlagen, eine
Einbeziehungssatzung zu erlassen,
also eine Satzung, um zu definieren,
auf welchen Grundstücken gebaut
werden kann. „Das ist eine Lösung
ohne das komplette Verfahren noch
einmal durchlaufen zu müssen“, er-
klärt Döffinger. Das hat aber einen
Haken: Die Zahl der Baugrundstü-
cke muss verringert werden, da eine
solche Satzung nur für eine Fläche
mit geringerer Größe möglich ist.
Es bleiben drei unbebaute Grund-
stücke – nach der ursprünglichen
Planung wären es sechs gewesen.
Ob die Bauherren an ihrem Projekt
am Ende der Straße festhalten? „An
der Realisierung besteht kein Zwei-
fel“, so Döffinger. Er könne dafür
aber kein Datum nennen, „da das
Landratsamt als übergeordnete Be-
hörde beteiligt ist.“
Meinung „Kein gutes Licht“

Der Bebauungsplan „Altenberg III“ wurde in den 1990er Jahren angestoßen, die Genehmigung vom Landratsamt allerdings 1997 versagt – trotzdem wurde fleißig gebaut. Foto: Götz Greiner

Einbeziehungssatzung
Als Außenbereich wird das Gebiet
außerhalb einer Ortschaft bezeich-
net, für das es auch keinen Bebau-
ungsplan (BP) gibt. Außer für privili-
gierte Zwecke (von Landwirten, bei-
spielsweise) darf dort nicht gebaut
werden. Wenn eine Fläche aber weit-
gehend erschlossen und die Umge-
bung bebaut ist, kann sie mit einer
Einbeziehungssatzung geordnet
werden. Dafür sind weniger Verfah-
rensschritte nötig als beim BP. göz

Von Götz Greiner

Meinung

Kein gutes Licht
Fünf, elf und 14 Jahre nachdem die
Genehmigung des Bebauungspla-
nes versagt wurde, wurden Geneh-
migungen für insgesamt vier Wohn-
häuser erteilt. In dieser Zeit haben
die Mulfinger versäumt, das Verfah-
ren zu Ende zu bringen. Dass das bei
der Weiterleitung der Unterlagen
niemandem auf der Gemeindever-
waltung aufgefallen ist, das ist die
eine Sache. Dass es dem Landrats-
amt als Genehmigungsbehörde
nicht auffiel, die andere. Wie konn-
ten in all den Jahren keine Zweifel
aufkommen, dass das Verfahren mit
einer gültigen Satzung zu Ende ge-
führt wurde? Nehmen wir die bei-
den Aussagen der LRA-Pressestelle
„bei hinreichendem Fortschritt
kann eine Baugenehmigung erteilt
werden“ und „damals wurde davon
ausgegangen, dass das Verfahren
ohne Verzug weitergeführt wird“.
Und stellen wir sie der Tatsache ge-
genüber, dass nach etwa einer hal-
ben Generation noch Baugenehmi-
gungen für ein Gebiet ohne gültigen
Bebauungsplan erteilt wurden. Da-
raus lassen sich zwei Schlüsse zie-
hen. Entweder: Das Bauamt hat ge-
schludert – und die Genehmigun-
gen wurden mit mangelnder Sorg-
falt erteilt. Oder: Das Arbeitstempo
im Amt ist so langsam, dass 14 Jahre
immer noch in die Kategorie „ohne
Verzug“ fallen. Beides wirft kein gu-
tes Licht auf die Arbeit der überge-
ordneten Genehmigungsbehörde.
Immerhin: Für Immobilienbesitzer
und Bauherren ist gut, dass eine Lö-
sung gefunden wurde.

@ Ihre Meinung?
goetz.greiner@stimme-
mediengruppe.de

Dass die fehlende Rechtsgrundla-
ge nicht auffiel, ist verwunderlich,

meint unser Autor.
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